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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Dr. Hornung,  

im Namen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) bedanke ich mich herzlich für die 

Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesmi-

nisteriums des Innern, für Bau und Heimat eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. 

Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ist der freiwillige Zusammenschluss der staat-

lichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland. Die HRK hat gegen-

wärtig 268 Mitgliedshochschulen, in denen rund 94 Prozent aller Studierenden in 

Deutschland immatrikuliert sind. Aufgrund dieser starken Mitgliedschaft, in der alle 

Hochschularten vertreten sind, ist die HRK die Stimme der Hochschulen gegenüber 

Politik und Öffentlichkeit und das zentrale Forum für den gemeinsamen Meinungs-

bildungsprozess der Hochschulen. 

Die HRK befasst sich mit allen Themenfeldern, die Rolle und Aufgaben der Hoch-

schulen in Wissenschaft und Gesellschaft betreffen, vor allem mit Lehre und 

Studium, Forschung, Innovation und Transfer, wissenschaftlicher Weiterbildung, 

Internationalisierung sowie den Fragen der hochschulischen Selbstverwaltung und 

Governance. 

I. Grundsätzliches 

Die HRK begrüßt das Regelungsziel des Referentenentwurfes ausdrücklich, die 

Bedarfe des Wirtschaftsstandortes Deutschland und die Fachkräftesicherung durch 

eine gezielte und gesteuerte Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten zu flan-

kieren und so einen Beitrag zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Wohlstand zu 
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leisten. Besonders im Fokus der HRK liegen selbstverständlich die Regelungen, die 

den Aufenthalt von zu Zwecken des Studiums oder der Forschung betreffen.  

Zur Internationalisierung deutscher Hochschulen und Schärfung des internationalen 

Profils ist die Internationalisierung der Studierendenschaft eine maßgebliche 

Voraussetzung. Durchschnittlich studieren derzeit über zwölf Prozent ausländische 

Studierende an deutschen Hochschulen, entweder im Rahmen eines Austausch-

programms oder mit dem Ziel, einen Studienabschluss zu erreichen. 

Aufgrund der in den letzten zehn Jahren stark angestiegenen Bewerberzahlen aus 

Nicht-EU Staaten wurde mit Unterstützung der HRK eine Servicestelle uni-assist e.V. 

zur Entlastung der Hochschulverwaltungen aufgebaut, die Bewerbungen ausländi-

scher Studieninteressenten einer Vorabprüfung unterzieht. 

Gute deutsche Sprachkenntnisse auf akademischem Niveau sind Voraussetzung für 

einen erfolgreichen Abschluss der auf Deutsch unterrichteten Studiengänge. Die 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz 

(KMK) und anderen Partnern in einer Rahmenordnung Regelungen entwickelt und 

Prüfungen festgelegt, mit denen entsprechende Sprachkompetenzen nachgewiesen 

werden können. Wichtig bei der Entscheidung über die Hochschulzulassung ist die 

studiengangbezogene, differenzierte Nutzung der in den Prüfungen ausgewiesenen 

Niveaus 

Der Einsatz des Studierfähigkeitstest TestAS, entwickelt vom TestDaF-Institut, 

ermöglicht den Hochschulen eine bessere Einschätzung der Erfolgschancen der 

Studieninteressierten und eignet sich insbesondere in seiner fachspezifischen 

Komponente auch als Hochschulzugangstest. 

Internationalisierung in der Forschung basiert auch auf der Initiative einzelner 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und lässt sich nicht zentral im Detail 

steuern. Grundvoraussetzung für den Ausbau hochwertiger internationaler Kontakte 

in der Forschung sind Spitzenleistungen in der Forschung, und dazu braucht man 

hochkarätige Wissenschaftler, die auch über die Landesgrenzen hinweg gesucht 

werden müssen. Insofern bedingen sich Qualität und Internationalität in der For-

schung in gewissem Maße immer gegenseitig. Internationale Rekrutierung von 

Professoren und Postdocs gehört zum Alltag. Aber auch die internationale Anwer-

bung von Doktoranden dient nicht dazu, Personalengpässe beim deutschen wissen-

schaftlichen Nachwuchs zu überbrücken, sondern sowohl Qualität als auch Interna-

tionalität des wissenschaftlichen Personals zu erhöhen. 

Die bisherigen Regelungen im Aufenthaltsgesetz werden durch die im Referenten-

entwurf geplanten Änderungen leider nicht durchgehend verbessert. Teilweise 

führen die Formulierungen zu Mehrdeutigkeiten und mangelnder Transparenz. 
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II. Einzelerwägungen 

1. Für die Einführung eines zusätzlichen Aufschlags von 10% in § 2 Abs. 2 S. 2 RE 

AufenthG auf den sich am BAföG-Förderhöchstsatz orientierenden Bedarf gibt es 

keinen rechtfertigend sachlichen Grund. Im Interesse der Rechtseinheit und der 

Gleichbehandlung hält die HRK es für geboten, an den einheitlichen Richtwert i.H. 

des BAföG-Förderhöchstsatzes anzuknüpfen. 

 Vorschlag: Streichung des geplanten § 2 Abs. 3 S. 6 RE AufenthG 

2. Die Definitionsnorm § 2 RE AufenthG missversteht in Abs. 11 a (wie auch schon 

im bisher bestehenden Abs. 10 und 11) den Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmen für Sprachen. Der Referenzrahmen hat das Ziel, bezogen auf die Allgemein-

sprache, nicht auf eine Fachsprache Sprachkompetenzen verschiedenen Niveaustu-

fen zuzuordnen sowie verschiedene europäische Sprachzertifikate untereinander 

vergleichbar zu machen, stellt aber selbst kein Zertifikat dar. Die Niveaustufe B 2 

beurteilt die selbständige Sprachverwendung. Es wäre wünschenswert, nicht eine 

Sprachniveau-Stufe zu verwenden, die zum einen zwar zertifizierbar ist, es aber  

keine einheitlichen Standards und keine Normierung diesbezüglich gibt. Und es 

besteht kein direkter Bezug zum Studium., zum anderen auch in den Herkunfts-

ländern oftmals gar nicht als Referenzrahmen verwendet wird. 

 Vorschlag: Die Definitionsmerkmale sollten nicht genutzt werden, 

sondern der Begriff wie bisher, „hinreichend für ein Studium“ oder 

„erforderlich für ein Studium“. Die Hochschule entscheidet dann, mit 

welchem Zertifikat bezogen auf den Studiengang dies nachgewiesen 

werden kann. 

  

3. Die Regelung des § 16 Abs. 5 AufenthG ist in § 20 Abs. 3 Nr. 1 RE AufenthG auf-

genommen worden: Die Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit ergibt sich nunmehr aus § 4 

a Abs. 1 S. 1; die Regelung ist dadurch aber nicht klarer als bisher geworden – viel 

mehr ist sie für Betroffene durch die Verweise schwerer verständlich – eine klarstel-

lende Regelung wäre wünschenswert. 

 Vorschlag: Aufnahme der alten Regelung „Die Aufenthaltserlaubnis 

berechtigt während dieses Zeitraums zur Ausübung einer Erwerbs-

tätigkeit.“ in § 20 Abs. 3 Nr. 1 RE AufenthG 

4. In § 16 Abs. 1 S. 2 RE AufenthG wird der Zugang von Ausländern zur Ausbildung 

an bestehende Ausbildungskapazitäten geknüpft. Rechtslogisch kann es sich dabei 

nicht um die Studienkapazitäten handeln, da diese durch andere Faktoren berechnet 

und beeinflusst werden und hochschulpolitisch bestimmt sind. Daher sollte entwe-

der sprachlich klargestellt werden, dass es sich um einen eigenständigen „Kapazi-
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tätsbegriff“ des Aufenthaltsrechts handelt, oder – besser – der Satz gestrichen 

werden. 

 Vorschlag: Streichung von§ 16 Abs. 1 S. 2 RE AufenthG 

5. In § 16 Abs. 2 RE AufenthG wird die Pflicht der Hochschulen geschaffen, eine 

Kopie des Aufenthaltstitels in elektronischer oder Papierform aufzubewahren, sowie 

Abbrüche mittzuteilen. Dabei handelt es sich um einen nicht vertretbaren Verwal-

tungsaufwand für die Hochschulen, der nicht verhältnismäßig ist. Die Hochschulen 

müssten den Aufenthaltsstatus der Studierenden ermitteln und vorhalten. Hier sollte 

eine Bereichsausnahme für öffentliche Bildungseinrichtungen geschaffen werden. 

 Vorschlag: Streichung von § 16 Abs. 2 RE AufenthG 

6. Gem. § 16b Abs. 1 S. 4 RE AufenthG soll geregelt werden, dass über die bis-

herigen hinreichenden Sprachkenntnisse ein Nachweis über Kenntnisse der Aus-

bildungssprache entsprechend mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen Euro-

päischen  Referenzrahmens für Sprachen verlangt wird, wenn die für den konkreten 

Studiengang erforderlichen Sprachkenntnisse weder bei der Zulassungsentscheidung 

geprüft worden sind noch durch die studienvorbereitende Maßnahme erworben 

werden sollen. Die Beurteilung des Sprachniveaus muss jedenfalls studiengang-

bezogen bei der Zulassung durch die Hochschulen erfolgen.  

Bewerberinnen und Bewerber für einen deutschsprachigen Studiengang an deut-

schen Hochschulen müssen nachweisen, dass sie hinreichende Sprachkenntnisse 

besitzen. Das gilt für alle Bewerberinnen und Bewerber ohne eine deutsche Hoch-

schulzugangsberechtigung. Da die deutschen Hochschulen dies bisher auch schon 

für die Zulassung zum Studium überprüfen, ist keine Änderung der Rechtslage 

erforderlich.  

Es ist aus unserer Sicht darüber hinaus problematisch, hier ein Sprachniveau (B2) 

festzuschreiben, dass durch die Visastellen nicht verlässlich geprüft werden kann. 

Dies widerspricht auch der (falschen) gesetzlichen Definition in § 2 Abs. 11 a, wo 

das Niveau B“ mit „gut“ umschrieben wird, während das alte Gesetz „hinreichend“ 

vorsah – und in anderen Regelungen weiterhin lediglich „hinreichend“ vorgesehen 

ist (zB § 16d Abs. 5). 

 Vorschlag: Streichung des § 16b Abs. 1 S. 4 RE AufenthG und Rück-

kehr zur alten Regelung des § 16 Abs. 1 S. 4 AufenthG als NEU § 16b 

Abs. 1 S. 4 RE AufenthG 

7. Positiv zu bemerken ist, dass die Regeln für Forscher entschlackt worden sind, und 

jetzt immer zwei Jahre gewährt werden, wenn das tatsächliche Vorhaben nicht 

kürzer ist (§ 18d Abs. 4 RE AufenthG). 
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8. Es ist nicht nachvollziehbar, warum in allen Bereichen die berufliche Bildung und 

die hochschulische Ausbildung in gemeinsamen Regelungen behandelt werden, aber 

in § 60 b RE AufenthG lediglich die berufliche Ausbildung für eine Duldung eines 

Asylbewerbers privilegiert. 

 Vorschlag: Neufassung § 60 b Abs. 1  

§ 60b Ausbildungsduldung 

(1) Eine Duldung im Sinne von § 60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, 

wenn der Ausländer in Deutschland 

1. als Asylbewerber erlaubt eine  

a) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten 

oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat 

oder 

b) eine Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten 

oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, 

an die eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich aner-

kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf, für den die 

Bundesagentur für Arbeit einen Engpass festgestellt hat, anschluss-

fähig ist und dazu eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt, 

oder 

c) ein Vollzeitstudium an einer staatlichen Hochschule, an einer 

staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleich-

baren Ausbildungseinrichtung aufgenommen hat 

und nach Ablehnung des Asylantrags diese BerufsAusbildung fortsetzen 

möchte oder 

2. im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine in Nummer 1 

genannte BerufsaAusbildung aufnimmt. 

In Ausnahmefällen kann die Ausbildungsduldung versagt werden. Im Fall des 

Satzes 1 ist die Beschäftigungserlaubnis zu erteilen. 

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Stellungnahme im weiteren Gesetz-

gebungsverfahren berücksichtigten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Professor Dr. Peter-André Alt 




